
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 
Stadt Leverkusen 
 
23. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich  
„Parkplatz – Im Bühl“  
 
 
 

Äußerungen zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB sowie  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung mit Beschlussentwurf 

 

 

 

 

Anlage 1 
zur Vorlage 2021/0362 
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I/A Äußerung im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
 

Von Seiten der Öffentlichkeit wurden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach 
§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) keine Äußerungen abgegeben. 
 
I/B Äußerung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
Von Seiten der Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB überwiegend zustimmende Äuße-
rungen oder die Mitteilung abgegeben, dass keine Betroffenheit besteht. 
Äußerungen im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB sind nicht eingegangen. 
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I/B 1: Deutsche Telekom Technik GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die in der Äußerung aufgeführten Regelungsbedarfe betreffen nicht die Ebene der 
Flächennutzungsplanung und sind im Baugenehmigungsverfahren zu beachten. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 



 

 

I/B 2: Bezirksregierung Köln (Obere Wasserbehörde) 

 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die in der Äußerung aufgeführten Regelungsbedarfe betreffen nicht die Ebene der 
Flächennutzungsplanung und sind im Baugenehmigungsverfahren zu beachten. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
  



 

 

7 
 

I/B 3: Rheinisch Bergischer Kreis 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Bei einer Umnutzung der bisher zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbegeh-
renden genutzte Containeranlage für schulische Zwecke ist nicht von einer Beein-
trächtigung des südlich gelegenen FFH Gebietes auszugehen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 4: Bezirksregierung Köln (Dezernat 53) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Im Umfeld des Geltungsbereiches der 23. Flächennutzungsplanänderung existiert 
seit vielen Jahren eine nahezu konfliktfreie Nachbarschaft von schulischer und 
sportlicher Nutzung.  
Bei einer Umnutzung der bisher zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbegeh-
renden genutzte Containeranlage für schulische Zwecke sind auf der Betrachtungs-
ebene des Flächennutzungsplanes keine Konflikte zu erwarten. 
 
Das Thema der Immissionsbelastung ist im Baugenehmigungsverfahren zu unter-
suchen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I/C Äußerung der Fachbereiche und Betriebe 
 

 

I/C 1: Fachbereich 02-021 – Konzernsteuerung/Liegenschaften 
 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die in der Äußerung aufgeführten Regelungsbedarfe betreffen nicht die Ebene der 
Flächennutzungsplanung und sind im Baugenehmigungsverfahren zu beachten. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/C 2: Fachbereich 322 – Umwelt 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
1. zu Klima/Luft und allgemeiner Klimaschutz 
 
Es bestehen keine Bedenken gegen die Planung. Der Hinweis bzgl. der Systematik 
der Klimaanalyse NRW wird in den Umweltbericht eingearbeitet. 
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2. zu Bodenschutz/Altlasten 
 
Es bestehen keine Bedenken gegen die Planung. 
 
3. zu Vorsorgender Bodenschutz 
 
Aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes bestehen keine Bedenken gegen die 
Planung. Der Hinweis bzgl. der Eigenschaften des Bodens wurden überarbeitet 
 
4. zu Wasser 
 
Aus Sicht des Umweltgutes Wasser bestehen keine Bedenken gegen die Planung. 
Der Hinweis bzgl. der Versickerung sind im Umweltbericht mit Verweis auf das 
nachfolgende Baugenehmigungsverfahren übernommen worden. 
 
5. zu Anlagenbezogener Immissionsschutz 
 
Es bestehen keine Bedenken gegen die Planung. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/C 3: Fachbereich 37 – Feuerwehr 
 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die in der Äußerung aufgeführten Regelungsbedarfe betreffen nicht die Ebene der 
Flächennutzungsplanung und sind im Baugenehmigungsverfahren zu beachten. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/C 4: Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR 

 
 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die in der Äußerung aufgeführten Regelungsbedarfe betreffen nicht die Ebene der 
Flächennutzungsplanung und sind im Baugenehmigungsverfahren zu beachten. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 


